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RS Vwgh 1989/9/14 88/06/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §45 Abs3;

AVG §52;

Rechtssatz

Die Aussage im Bescheid, es sei eine Stellungnahme zum (negativen) Gutachten des Raumordnungssachverständigen

nicht abzuwarten gewesen, weil keine Änderung der Entscheidung zu erwarten sei, enthält im Beschwerdefall, in dem

schon ein positives Gutachten aus der Sicht der Raumordnung vorlag, eine antizipierende und damit gesetzwidrige

Beweiswürdigung.

Schlagworte

Beweiswürdigung antizipative vorweggenommene Parteiengehör Sachverständigengutachten Sachverständiger

Techniker
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